
Allgemeine Einkaufsbedingungen 

der Plantafood Medical GmbH  
 

 

 

§ 1 Geltung 

 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir 

mit unseren Lieferanten über die von Ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. 

Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, 

selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.  

 

(2) Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn 

wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben 

Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf 

solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.  

 

 

§ 2 Bestellungen auf Aufträge 

 

(1) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch 

schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens 7 Kalendertagen vor dem vereinbarten 

Liefertermin zu ändern. Der Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu 

erwartenden Mehrkosten oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens 

jedoch innerhalb von 3 Werktagen nach Zugang der Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen.  

 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Bei allen von uns bestellten Waren ist 

auf Ihren Analysenzertifikate und bei Angebotserstellung, dass Herkunftsland anzugeben. 

Geschäftsgrundlage unserer Bestellung des angefragten Rohstoffs ist die Verkehrsfähigkeit des 

Rohstoffs, um die Zulässigkeit des Imports und des Vertriebs in Deutschland sicherzustellen. Der 

Lieferant bestätigt, dass nicht erwähnte Pestizide, Fungizide, Herbizide, Polyzyklische 

Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) den europäischen Vorgaben gemäß NemV, ZzulV und 

LFGB entsprechen. 

Der Lieferant stellt uns von allen Schäden frei, die durch einen nicht realisierbaren Import oder 

Vertrieb in Deutschland entstehen. Dies gilt für alle relevanten lebensmittelrechtlichen 

Vorschriften. Sollten Sie Informationen darüber haben, dass der Rohstoff für die beabsichtigte 

Verwendung als Lebensmittel nach deutschem und europäischem Lebensmittelrecht nicht 

verkehrsfähig sein könnte, besteht eine entsprechende Informationspflicht.  

(2) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und Transport 

an die im Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein. 

(3) Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und die 

Vergütung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich 

bestimmt ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen 

hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen.  



(4) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und 

Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 

Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang 

unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank.  

(5) Alle Lieferpapiere und Rechnungen müssen die korrekte Rechnungsadresse (Firmierung) 

enthalten. Alle gesetzlichen Anforderungen (wie Steuernummer, USt.-ID, Leistungsdatum usw.) 

sind einzuhalten. Darüber hinaus müssen die Lieferpapiere und Rechnungen unsere 

Bestellnummer und den Besteller beinhalten. Lieferscheine, Rechnungen und 

Analysenzertifikate/Spezifikationen, inkl. PAK & Pestizid Konformität sind vorab per Mail an 

unseren EINKAUF zu senden. Zusätzlich sind Lieferscheine und Analysenzertifikate der 

anzuliefernden Ware beizulegen. Nicht korrekt ausgestellte Lieferpapiere und Rechnungen 

werden auf Kosten des Lieferanten zur Nachbesserung zurückgeschickt. Die Erhebung einer 

Bearbeitungsgebühr behalten wir uns vor. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben fehlen und 

sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 

verzögern, verlängern sich die in Absatz 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der 

Verzögerung. 

(6) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. Bei Nichteinhaltung der Lieferbedingungen des Lieferanten ist 

Plantafood Medical GmbH berechtigt, Zahlungsverpflichtungen bis zur Klärung auszusetzen.  

 

§ 4 Lieferzeit und Lieferung, Verpackung, Gefahrenübergang, Reklamationsabwicklung 

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen maßgebliche Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. Unsere 

Warenannahmezeiten sind Dienstag bis Freitag 07.00 Uhr – 15.00 Uhr. Frachtführer haben sich 

bei unserem Wareneingang anzumelden. Vorzeitige oder hiervon abweichende Lieferungen sind 

nur nach schriftlicher Zustimmung durch uns zulässig.  

 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände 

eintreten oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.  

 

(3) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages 

bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür einer 

Mahnung unsererseits bedarf.  

 

(4) Im Falle des Lieferverzuges stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, 

einschließlich des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadenersatz statt der Leistung nach 

fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist.  

 

(5) Wir sind berechtigt, die Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung 

gegenüber dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzuges eine Vertragsstrafe 

in Höhe von 0,5%, maximal 4% des jeweiligen Auftragswertes zu verlangen. Die Vertragsstrafe 

ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen.  

 

(6) Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu Teillieferungen nicht 

berechtigt.  

 

(7) Alle Waren sind so zu verpacken, dass sie optimal für den Transport und die Lagerung 

geschützt sind. Dabei sind die Verpackungskosten so gering wie möglich zu halten und die 



Umweltverträglichkeit und Wiederverwertbarkeit zu berücksichtigen. Für die von Ihnen gelieferten 

Produkte gelten folgende Verpackungsvorgaben: 

Die Ware muss: 

 

- unbeschädigt 

- Lichtgeschützt 

- Trocken  

- Frei von Schädlingen 

 

angeliefert werden. 

Ein nicht direkt ersichtlicher Schaden kann erst nach erfolgter Wareneingangsprüfung durch 

uns reklamiert werden. 

 

(8) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns 

die Ware an dem vereinbarten Bestimmungort übergeben wird.  

 

(9) Bei Reklamationen schicken wir Ihnen ein Reklamationsschreiben und soweit möglich, Bilder 

sowie auf Wunsch ein Muster gegen die Bereitstellungsgebühr der reklamierten Ware. Wir 

erwarten innerhalb von drei Arbeitstagen eine Stellungnahme zu der Reklamation mit den 

entsprechenden Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen zur Behebung und weiteren Vermeidung 

des Fehlers. Die Erhebung einer Bearbeitungsgebühr für Analysen, Musterwaren sowie für 

wirtschaftliche Schäden, behalten wir uns vor.  

 

 

§ 5 Eigentumssicherung  

 

(1)  An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung 

gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen 

behalten wir uns das Eigentum oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere 

ausdrückliche Zustimmung weder Dritten zugänglich machen noch selbst oder durch Dritte 

nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an uns 

zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt 

werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom Lieferanten 

hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon sind nur 

die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen sowie die Speicherung von 

Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung.  

 

(2) Rezepturen, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die zu Vertragszwecken 

gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in unserem 

Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten als unser Eigentum 

kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher Art abzusichern und nur 

für Zwecke des Vertrages zu benutzen.  

(3) Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere 

Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das 

Eigentum vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte 

unzulässig.  

 

 

 



§ 6 Gewährleistungsansprüche  

 

(1) Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die 

Gewährleistungsfrist beträgt jedoch abweichend hiervon 30 Monate.  

 

(2) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem 

Lieferanten innerhalb von 14 Werktagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte 

Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 14 Werktagen 

nach Entdeckung an den Lieferanten erfolgt.  

 

(3) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir 

nicht auf Gewährleistungsansprüche.  

 

(4) Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung von 

Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder den 

Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere 

Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die 

Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach 

dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu der Maßnahme 

verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen 

oder ähnlichen Gründen vornahm.  

 

 

§ 7 Produkthaftung   

 

(1) Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachten 

Ansprüchen verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen 

sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. Sind wir 

verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom Lieferanten gelieferten Produktes eine Rückrufaktion 

gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufaktion 

verbundenen Kosten. 

 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer 

Deckungssumme von mindestens 1.000.000,00 € zu unterhalten. Der Lieferant wird uns auf 

Verlangen jederzeit eine Kopie der Haftungspolice zusenden.  

 

 

§ 8 Schutzrechte  

 

(1) Der Lieferant steht nach Maßgabe des Absatzes 2 dafür ein, dass durch von ihm gelieferte 

Produkte kein Schutzrecht Dritter in Ländern der Europäischen Union oder anderen Ländern, in 

denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden. 

 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns 

wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns 

alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. 

Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden des Lieferanten.  

 

(3) Unsere weitergehenden gesetzlichen Ansprüche wegen Rechtsmängeln der an uns 

gelieferten Produkte bleiben unberührt.  



 

 

§ 9 Ersatzwaren 

 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Ware zu den an uns gelieferten Produkten für einen Zeitraum 

von mindestens 30 Monaten nach der Lieferung vorzuhalten.  

 

(2) Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Waren für die an uns gelieferten Produkte 

einzustellen, wird er uns dies unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung mitteilen. 

Diese Entscheidung muss – vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindestens 6 Monate vor der 

Einstellung der Produktion liegen.  

 

 

§ 10 Geheimhaltung  

 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche ihm für diesen 

Zweck zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich 

zugänglichen Informationen) für einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren nach Vertragsschluss 

geheim zu halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach 

Erledigung von Anfragen oder nach Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen umgehend an 

uns zurückgeben.  

 

(2) Ohne unsere bisherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant im Werbematerial, 

Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte 

Liefergegenstände nicht ausstellen.  

 

(3) Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 10 verpflichten.  

 

 

 

§ 11 Abtretung  

 

(1) Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte 

abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt.  

 

 

 

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht  

 

(1) Erfüllungsort für beiden Seiten und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

dem Vertragsverhältnis ist Leiningen.  

 

(2) Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens über den internationalen 

Warenkauf (UN-Kaufrechtsübereinkommen). 

 

 

 

Stand Oktober 2020 


